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BUCHS. Im Untergeschoss des Kirchge-
meindehauses Buchs trafen sich am ver-
gangenen Freitag die Erwachsenen im 
Begegnungscafé, während gleichzeitig 
im Obergeschoss das traditionelle Ge-
stalten von Taufkerzen stattfand. An 
diesem Kreativanlass war das Dutzend 
der Jugendlichen, das aus allen Ortstei-
len der evangelisch-reformierten Kirch-
gemeinde Furttal kam, in der Überzahl. 
Aber auch bei diesem Schmücken der 
Kerzen machten einige kreative ältere 
Damen sowie ein Herr mit.
Geleitet wurde der Kreativanlass von 
der Sozialdiakonin Patricia Perosce. 
Ihre Anweisungen und fachlichen Inst-
ruktionen wurden von Alt und Jung so-
fort begriffen und befolgt. Zum Bei-
spiel, was für eine genaue Breite das 
Kreuz haben darf, welches alle Taufker-
zen zieren muss.
Die «Lehrerin» zeigte den Teilnehmern 
unter anderem auch, wie sorgfältig man 
die Figuren aus den Vorlagen heraus-
stechen muss, sowie verschiedene an-
dere Techniken. Unter anderem, wie 
man Wattestäbchen als feines Werkzeug 
benützen kann.

Im Besitz der noch kahlen Kerzen und 
des notwendigen Materials sowie nach 
einigen Fragen waren bald alle in ihre 
kreative Aufgabe vertieft. In der Pause 
zwischendurch konnten sich alle mit 
Speis und Trank verpflegen. Eine ältere 
Frau erklärte beim Tee lächelnd, dass 
ihr das Herausstechen der Weihnachts-
sterne aus dem Teig weniger Aufwand 
bereite als die etwas unförmige Frie-
denstaube aus der Vorlage.

Da und dort musste zwar noch ein De-
tail verfeinert oder noch etwas ergänzt 
werden, doch dank ihrer Begeisterung 
und Ausdauer gelang es allen, ihre 
Kunstwerke erfolgreich fertigzustellen. 
Am Schluss entstanden 28 schmucke 
Taufkerzen. Irgendwann werden die 
Kerzen nun in der Gemeinde einem 
Täufling weiterverschenkt und an seiner 
Taufe angezündet. In vielen Familien ist 
es üblich, die Taufkerze zu jedem Ge-

burtstag des Kindes erneut anzuzünden, 
um sich an diesen besonders schönen 
Tag zurückzuerinnern.

Taufsymbole und -sprüche
Am Kreativanlass, an welchem auch 
Pfarrerin Nadja Boeck den Ausführen-
den helfend zur Seite stand, konnte man 
sich auch über Taufsymbole informieren 
und ebenfalls entsprechende Taufsprü-
che anschauen.

Ein Dutzend Erwachsene und 
Jugendliche machten beim  
Taufkerzen-Gestalten in Buchs  
mit und dekorierten die  
Geschenke für Täuflinge.

WILLY GLOGGER

28 neue Taufkerzen kreiert

Die kreative Gruppe präsentiert einen Teil ihrer Kunstwerke. Bild: Willy Glogger

REGENSDORF. In unregelmässigen Ab-
ständen führt die Gemeinde Regensdorf 
mit Unterstützung des Blauen Kreuzes 
Testkäufe zur Überprüfung der Jugend-
schutzbestimmungen beim Verkauf von 
Alkohol und Tabak durch. Mit den Test-
käufen möchte sich die Gemeinde aktiv 
für die Einhaltung der Jugendschutzbe-
stimmungen engagieren und die Ver-
kaufsstellen sowie das Verkaufspersonal 
auf diese Thematik sensibilisieren und 
damit verhindern, dass Jugendliche, 
welche noch zu jung sind, an Alkohol 
und Tabakwaren gelangen.
Die Testkäufe werden durch Jugendli-
che, welche nicht aus Regensdorf stam-
men, in Begleitung einer Fachperson 
des Blauen Kreuzes und eines Polizisten 
der Gemeindepolizei Regensdorf durch-
geführt. Alle getesteten Betriebe wer-
den vor Ort mit dem positiven oder ne-
gativen Ergebnis konfrontiert und das 
Verkaufspersonal gelobt oder gerügt. 
Es werden keine Bussen verteilt, jedoch 
erhalten Betriebe, welche sich nicht an 
die Vorschriften gehalten haben, eine 
Rechnung mit einer Kostenbeteiligung 
der Testkäufe und werden zu einer 
Schulung verpflichtet. Betriebe, welche 
sich vorbildlich verhalten haben, erhal-
ten von der Gemeinde einen Dankes-
brief. 

Etwas schlechter abgeschnitten
Die kürzlich durchgeführten Testkäufe 
an von der Gemeinde ausgewählten 18 
Verkaufsstellen schnitten mit acht fehl-
baren Betrieben im Vergleich der letz-
ten Testkäufe 2020 mit sechs fehlbaren 
Betrieben etwas schlechter ab. Davon 
gab es drei Betriebe, welche wiederholt 
Alkohol an Jugendliche verkauften, die 
das gesetzliche Mindestalter noch nicht 
erreicht haben. Die Patentinhaber die-

ser drei Betriebe werden, zusätzlich zu 
den Gebühren und Schulungen, zu ei-
nem Gespräch in die Gemeindeverwal-
tung eingeladen. Bei einem weiteren 
Vergehen droht ihnen ein vorüberge-
hender Entzug ihres Patents für den 
Verkauf von Alkohol.
Es soll jedoch auch hervorgehoben wer-
den, dass sich zehn Betriebe an die Ju-
gendschutzbestimmungen gehalten ha-
ben und somit einen wichtigen Beitrag 

zur Gesundheit der Jugendlichen leis-
ten. 

Es braucht diese Testkäufe
Kinder und Jugendliche befinden sich 
noch in einer körperlichen Entwick-
lungsphase, in der Alkoholkonsum 
grössere Schäden als bei Erwachsenen 
anrichten kann. Gleichzeitig besteht bei 
einem frühen Alkoholkonsum eine 
grössere Gefahr einer späteren Abhän-

gigkeit. Der Verkauf von Bier, vergore-
nen Mischgetränken sowie Tabak an Ju-
gendliche unter 16 Jahren ist verboten. 
Der Verkauf von Spirituosen und Alko-
pops an Jugendliche unter 18 Jahren ist 
in der Schweiz ebenfalls untersagt.
Die Ergebnisse zeigen somit auch auf, 
dass es weiterhin solche Testkäufe 
braucht, um die Betriebe auf die Ju-
gendschutzbestimmungen zu sensibili-
sieren. (e)

Die Gemeinde Regensdorf hat in 
Zusammenarbeit mit dem Blauen 
Kreuz zum vierten Mal in Regens-
dorf Alkohol- und Tabaktestkäufe 
durchgeführt. Die Mehrheit der 
getesteten Betriebe hält sich an 
die gesetzlichen Vorgaben. 

Alkohol- und Tabaktestkäufe

Mit Testkäufen will sich Regensdorf für die Einhaltung der Jugendschutzbestimmungen engagieren. Bild: zvg

KANTON/FURTTAL. Das Auftreten der 
SARS-CoV-2-Variante Omikron in der 
Schweiz hat in der fünften Infektions-
welle zu einem starken Anstieg der In-
fektionszahlen geführt. Um nach den 
Weihnachtsferien den Schulbetrieb 
möglichst sicher zu starten, hatte der 
Regierungsrat im Dezember 2021 be-
schlossen, die Maskentragpflicht ab dem 
3. Januar auch auf Schülerinnen und 
Schüler der ersten bis dritten Primar-
schulklassen auszuweiten. Ab der vier-
ten Klasse der Primarstufe galt die Mas-
kentragpflicht schon. Die Massnahmen 
waren bis zum 24. Januar befristet.
Der Regierungsrat geht davon aus, dass 
in den nächsten Wochen die Zahl der 
Neuinfektionen weiter ansteigen wird. 
Daher hat er die Verordnung für die im 
Schulfeld geltenden Schutzmassnahmen 
bis zum 27. Februar verlängert. Neben 
der Maskentragpflicht ab der ersten Pri-
marklasse beinhalten diese unter ande-
rem Vorgaben zu Hygiene und Lüften. 
An den Schulen im Kanton Zürich fal-
len die Sportferien teilweise in diesen 
Zeitraum, was die Dauer des Masken-
obligatoriums verkürzt. Welche Mass-
nahmen nach den Ferien gelten, wird 
aufgrund der aktuellen Entwicklung 
entschieden und kommuniziert. (pd)

Der Regierungsrat hat die kanto-
nale Covid-19-Verordnung im 
Bildungsbereich verlängert. Die 
Maskentragpflicht an den Schulen 
bleibt vorerst bis zum 27. Februar.

Maskentragpflicht an 
Schulen verlängert

KANTON/FURTTAL. Vom hügeligen Ober-
land bis zum flacheren Weinland – der 
Kanton Zürich umfasst topografisch un-
terschiedliche Regionen mit eigenen 
charakteristischen Merkmalen. Diese 
vielfältigen Landschaften sind Lebens-, 
Kultur- sowie Wirtschaftsraum und tra-
gen zur Identität eines Ortes oder einer 
Region bei. Damit auch kommende Ge-
nerationen qualitativ hochwertige Land-
schaften erleben und von deren Leistun-
gen profitieren können, sollen heraus-
ragende und prägende Räume in ihren 
Charakteristika erhalten bleiben.
Das kantonale Inventar der Land-
schaftsschutzobjekte bezeichnet beson-
ders einzigartige und prägnante Zür-
cher Landschaften. Das bisher geltende 
Inventar wurde 1980 festgesetzt. Die 
starke Bautätigkeit der letzten 40 Jahre 
bewirkte, dass einige der bedeutenden 
Landschaftselemente und -formen sehr 
stark beeinträchtigt oder gar zerstört 
wurden. Deshalb fand eine grundle-
gende Überarbeitung und Neufestset-
zung des Landschaftsschutzinventars 
statt. Es ist eine Bestandesaufnahme 
von potenziell schützenswerten Land-
schaften. Die Bezeichnung stellt sicher, 
dass bei Entwicklungen, bei welchen die 
Objekte tangiert werden, die verschie-
denen Interessen frühzeitig aufeinander 
abgestimmt werden können.
Das überarbeitete Inventar teilt die cha-
rakteristischen und prägenden Land-
schaftstypen neu den beiden Kategorien 
«Naturlandschaften» und «Kulturland-
schaften» zu. Diese Einteilung orien-
tiert sich an der Typisierung der Land-
schaften des Bundesamtes für Umwelt 
(BAFU) und am Katalog der charakte-
ristischen Kulturlandschaften der 
Schweiz. Das neue Inventar fokussiert 
sich nicht vorwiegend auf geomorpho-
logisch und geologisch geprägte Land-
schaften, sondern auf verschiedenste 
Landschaftstypen im Bereich von Na-
tur- und Kulturlandschaften (z.B. Ge-
wässerlandschaften, Waldlandschaften, 
geologische Zeitzeugen, Agrarland-
schaften, Kulturerbelandschaften, He-
ckenlandschaften, Reblandschaften, 
Hochstammobstlandschaften). (pd)

Prägende Zürcher 
Landschaften


